
Amtsblatt Zwickauer Land 21.07.1999

Verordnung des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals
„Hauptteich Hartmannsdorf“

in der Gemeinde Hartmannsdorfim Landkreis Zwickauer Land

Aufgrund von & 21 und 5 50 Abs, 1
Satz1Nr. 3 desSächsischenGesetzes’
übar Naturschutz und Landschaftsfiege (Sächsische N

= SächsNatSchG) in der Fassung dar
Bekanntmachung vom 11, Oktober
1994 (SächsGVBl, 5, 16071, ber, 1995,
5, 106) hat der Kreistag desLandknkses
Zwickauer Land mit Beschluß vom 27.
Mai 1999, Beschluß-Nr.: 430/99/1fol
gende Verordnung erlassen:

51
Fas ta r tzungals Schutzgebiet

Die in 5 2 näher bezeichnete Fläche
auf dem Gebiet der Gemeinde Hart-
mannadart im Landkreis Zwickauer
Land wird alı Naturdenkmal fertge-
setzt. Das Naturdenkmal führt de
Bezeichnung „Haupttelch Hart-
mannsdorf“,

52
Schutzgegernstand

{1} Das Naturdenkmal hat eine Größe
von ca. 5,0 ha.

(2) DasNaturdenkmalumfaßt auf cam
Gebiet derGemeinde Hartmanns-
darf Teile der Grundstücke.Flur-
stücksnummer 506 und 508 der
Gemarkung Hartmannsdorf,

LEDieGrenzen des Naturdenkmals
l d 1 einer Übe
Landratsamter des Landkreise.
Zwickauer Land vom 77, Mal T550
Im Maßstab 1: 10000 (Anlape 1}
mi  einer durchzogenen Unia rot
aingetragen und In einer Flurkar-
te des Landratsamter des Land-
kraises Zwickauer Land vom 27,
At  1999 im Maßstab1: 2000 (Anka
ge 2) mit einer durchzogenenbzw,
unterbrochenen Linke rot singe
tragen {bei Kopien schwarz}. Aa l
gebend für den Grenzverlauf ist
die LUnienaußenkante. Die Karten
(Anlage 1 und 2) sind Bestandtel!
der Verordnung.

[4) Die Verordnung mit Karten wird
im Landratsamt des Landkreakes
Zickemner Lorch, Sitz VWerchai, kan
Mr Naturschutzbehörde, in 08412
Werdau,Schulstraße7, zur korten-
iosanı Einsicht durch jedermann
während der Sprechzeiten nla-
dargelegt.

‚53
Schubrzweck:

(1) Die Unterschutzstefung Bent dem
langfristigen Erhalt zines für die
Naturaussiattung des Naturrau-
mesbedeutsamennatumabhernTeak
cha,

{2} Der Zweck Ist der Schutz und die
Erhaltung aus wissanmschaftlichen,
naturgeschichtlichen, Iandas-
kundlichen oder kulturellen Grün-
san Insbesondere
1. zur Erhaltung und Pflege de

natumahenKleingewassersund
seiner umgebenden Großräh-
richte, Ried-, Sumpf- und Yer-
Lanckungszonen sowiehassen
al funktional zusammengehörkgts
Feuchtgebiet;

£. zur Erhaltung und Pflege ca
angankchen Nassbödenkm Var-
Tandungs-und Rückstaubenich:

3; zur Erhaltung, Pffiege und Ent-
wicklung der Sumpfflächer alı

nichtikarta des.

Vom 27. Mai 1999
wichtige Tellhabitate hygro -
und hydrophiler Faunensle-
mente;

(3) Der Zweck kt weiterhin der Schutz
und die Erhaltung der Sahtenhait,
der Eigenart und der land-
schaftstyplschen Schönheit, Ins
basorklern .
1. zur Erhaltung und Pflege eines

repräsentativen natumahen
Stanckaanersmit ade hard
schaftstyplschen Habitatma-
salk;

2. zur Erhaltung, Pflege und Ent-
der TeichzonlerungIn

Röhricht-, Sumpf- und Nat-
TwielenvVegetation;

3. zur Erhattung und Sicherung
der Funktion at bedeutsamert
Reproduktio
Acht undVWiesmbrüitern,Amphi-
bien und Libellen.

. Verbote
(1) In dem Naturdenkmal sind alle

Handlungen verboten, dia zueiner
Beseitigung, Zerstörung, Beschä-
digung, Veränderung oder nach-
haltigen Störung des Naturdenk-
mals führen können,

(2) Im Naturndenkmal ist insbesonde-
re werboten:
4. bauliche AnlagenimSinne der

‚SächsischenBaunrdnungIndar
Jarwwik geltendenFassung zu
errichten, auch wann sr kammer
Genehmigung bedürfen;

Z. Straßen, Veege, Pfätze ocer san-
stige Verkehranlagen anzuke-
gan, Leitungen ober- oder UmeT-
Irdisch zu verlegen oder Anla-
gen aller genannten Arten zu
verändern;

3, Handlungen vorzunehmen, die
den Boden in seiner Gestalt,
Struktur oder Beschaffenheit
verändern oder verändern kön-

an von Bodenbestandteilen,
Grabungen, Bohrungen oder
Sprengungen sowie Aufschüt-
tungen, Abgrabungen, Auf-
tHülungen oder Ablagerungen;

&, jegliche Abfälle oder zomstige
Materialien zu lagern oder zu
behandeln;
Wege zu verlatsen;
Hunde frei rufen zu las.
Plakate, Bild- oder Schrifttafein:
aufzustellen acer anzubriagam(
Pflanzen oder Pflanzenteile air
zubringen, zu entrehman, zU
beschädigenoder zuzerstören;

9. Tre einzubringen, wildleber-
den Tleren nachzustellen, die-
£a zu beunrühigen, sie zu fan-
‚gen, zu verletzen oder zu töten
oder Puppen, Larven, Eler oder
Nester oder sonstige Brut-,
Wohn- oder Zufluchtstättern die
ser Tierezuentfemen, zubeschä-
digen oder zu zerstören;

10.ce bisherige Grundstückanut-
zung in einer Art zu ändern,
weiche dem Schutzzweck zumd-
deväuft;

' 11 .zu zeiten oder zu lagem;
12.Erholungseinrichtungen allem

Art anzulegen, Wohnwagen,
sonstige Fahrzeuge oder Var-
kaufsstände aufzustellen oder
mit diesen zu fahren;

13. zuniiteng
3

M
m

44.Fauerstellen zu errichten, zu
unterhalten oder Flächenwer-
brmmamgen durchzuführen;

15.Lärm zu verursachen, der geeig-
Akt ist, Tiere zu beunfuhdgan
und denNaturgenuß zu besin-
trächtigen;

16,Pflanzenschutz- und Pflanzen-
behandlungsmittel sowie Schöd-
Inpbekampfungsmittel oder
andernchemische Mittel anzu-
werner;

7. dar Gewässer20 VErunneINigEN,
Enbeeäserungsmraßnahrmen und
Veränderungen an clem Gewäb-

* ser vorzunehmen oder andere
Maßnahmen durchzuführen,
die denGrundwasserstand oder
den Zu- und Ablauf des Was-
sers verändern können;

18,Marklerungszeichen autzu-
stellen, anzubringen oder auf
im Naturdenkmal befindiiche

. Objekte aufzuzeichnen.

55
Zulässige Handlungen

Dar 5.4 gilt nicht
1. für die demSchutzzweck entspre

chende ordnungsgembße Auk-
bung dar Jagd mit der Maßgabs,
dass gama? 5.37 Abs, 3 des Sch-
sichen Landesjagdgesetzes{Sächs-
Liagd6) In cl jeweils güftigenFat-
sung ale Errichtung von jagdelt-
richtungen der Genehmigung der
unkenen Waturschutzbatsändebedarf
und gemäß 5 30 Ak . 2 Nr, 7 Sch?
LagdG die Jagd mit Schlagelsen
verboten kt; .

2, für die dem Schutzzweck entspre
chende ordnungsgemäße Ausü-
bung der Fischerek

3, für wissenschaftliche Forschungen
und Bestandsaufnahmen:

4, für die sonstige bisherige racht-
mäßig ausgeübte Nutzung und
Unterhaltung der Grundstücke,des
Gewässern und der Wege in der
bisherigen Art und Im biaherigen

* Umfang,
5. für die zur Erhaltung der Funk

Onsfählgkett der Schutzzone nat-
wendigen und von der Natur-
schutzbehwörde angeordnetenÜbar-
wachungs-, Schutz- umd Pfiege-
FMÖnahmen;

5. für behöndich angeordnete oder
zugelayene Beschädamungen,

Von den Verbaten dieser Verondrung
kanndie untere Naturschutzbeahörde
nach & 53 SächsNatSchG Befrekung
erteilen.

57Ordnungswidrigkeiten‘

11) Ordnungswidrig im Sinne des 561
Abs. Nr. 1SächsNatächG handelt,
wer in dem Naturdenkmal vor-
sätzlich oder fahrlässig,soweit5 5
dieser Verordnung nichts ankeres
bestimmt, entgegen 5.4 Abı.1 dia
sar Verordnung Handlungen vor-
nimmt, die zu einer Besettkaumg,
Zerstörung, Beschädigung, Verän-
derung oder nachhaltigenStörung
da Naturdankmabführe können.

(2) Orcmungswidkrigim  Sinnend BE

‚Abs, 1 Nr, 1 5ächsNatSchG han-
dei auch, wer indemNaturdenk-
mal ohne Befreiung vorsätzlich
der Tahriässig
1. untgegen 5.4 Abs. 2Nr, 1 bau

sischen Baucndnungir dar f ive
geltenden Fassung errichtet,
auch wenn sie kelnar Gemaeh-
mlgung bedürfen;

a. e rben 5 4 Ab. Z Nr.2 Straßen,
Wege, Mitze oder sonstige Mer-
kehrsanlagen anlegt, Leitun-
gen ober oder unterirdischver-
Jagıt ocker Anlagen aber genann-
tan Arten verändert;

3, en tgegen8 4 Abs. 2 Nr.3 Hand-
Jungen vornimmt,die den Boden
In seiner Gestalt,Struktur ocker
Beschaffenheit verändern oder
werändern können, wie insbe
sondere dasAl ıbauenvon Bocler-

Aufschüttungen, Abgrabun-
gen, Auffüllungen oder Abla-
yerungen;
entgegen 5 4 Abs. 2 Nr. 4 jag-

rlaßen lagert oder behandelt;
5, entgegen 5.4 Ab ı ,2 Nr. 5Wege

verlässt;
6, antgegan54 Abs, 2 hr .6 Hu

dla frei laufen lässt;
7 entgegenS 4 Abs. Z Nr. 7 Pia-

© Kate, BIKT- oder Schrfttafeln
Aufrtellt oder anbringt;

B. entgegen & 4 Abs 2Nr.aPfiar-

.9, entgegen5 4 Abs, 2 Nr. 9 Th
re einbringt, wildlebenden Tie-
ren nachstellt, diese baunmı-
higt, sie fängt, verletzt oder
1ö te toder Puppen, Larven, Elar
oder Nester oder sonstige Brut-
ı Waohr- oder Zufluchtstätten
dieser Tiere entfernt, beschö-
digt oder zerstört;

10, antgegen 5 4 Abs, 2 Nr. 10 die

Schutzzweck zuwicderläuft:
11. entgegen 54 Abs,2 Nr. 11 zei

tat oder bagert;
12.en tgegen6 4 Abs, 2 Nr. 12 Erho-

Iungseinrichtungen aller Art.

de aufstellt oder mit diesen
führt:

1 . umgegen5 4 Abs, Z Nr, 13 nH-
Wer

14.entgegen5 4 Abt. 2 Nr. 14 Feu-
erstellen errichtet, unterhält
oder Hächenverbrennungen
durchführt;

15.ar tgegen5 4 Abs, 2 Nr. 15 Lärm
werursacht, der geeignet kt, Te
re-zu beunruhigen und den
Dans genuß zu beeinträcht!-

16;erwegen54 Abs.2Nr.16 Pflan-
zenschutz- und Pflanzenba-
handlungsmittel sowie Schäd-
Ningsbekämpfungsmittel oder
arıcenechemische Mittel anmrar-
det;

‚77. entgegen 5 4 Abs. 2 Nr.17 das
Gewässer verunreinkgt, Ent-
wWwässerungsmaßnahman und
Veränckrungen an dem Gewäs-
Ser WorTmdment oder anckniMa

nahmen durchführt, die dern
Grundwasserstand oder den
Zu- und Ablauf des Wassers ver-
ändern können;

10,entgegen 5 4 Abs. 2Nr. 18 Mar-
Kierungszeichenaufstellt,anbıringt
oder auf  im Natu rdankma l
befindliche Objekte aufzaich-
net, soweit diese Handlungen
nicht gemäß 5 5 dieser Ver-
Ordnung Zu l  sind,

(3) Ordnungswildrig im Sinne ces 5 61
Abt. 1 Nr.1 SächsNatSchG handel
auch, wer vorsätzlich oder fahr-
Mitakg einer vollziehbarın Naben
bertimmung zuwiderhandekt, mit
der eine nach 5 6 erteilte Befraf-
ung versehen worden bt.

Diese Verordnung tritt amTag nach
Ihrer Verkündungin Kraft,

Mi a.sgefertigtund Ist zuverkünden.
Werdau, den27,Mal 1939

Di te
Landrat

Verkündungshimwek:
Gaml8 551 Abs. 10 S3chsNatschükt
ne Verletzung der Verfahramsvor-
schriftenunbeachtich, wennsw nlcht.
Innerhalb eines Jahres nach VYarkün-
dung der Rechtsverordnung schrift-
Ikh unter Angabe der Tattachen, die
die Verletzungbegründen sollan,beim
Landkreis Zwickauer Lancd, Landrat-
samt, Sitz Werdau, untere Matur-
schutzbehörnde,in 08472 Werdau,Schul
straße 7, gekend gemacht wird,
Darüber hinaus wird darauf hinge-
wiesen, dass gemäß 5 3 Abs, 6 LVm.
5 3 Abs. 5 der Landkreisordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsLKrO)
vom 19, Juli 1993 (SSchsGVBl. 5. 577),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Februar 1997 (SächsGVBl, 5. 105),
i e  Verletzung von Verfahrens- und
Formyarschriften beim Zustande-
kommen dieser Rechtsverordnung
nach Ablauf eines Jahres nach dimar
Mickündung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, E+ sei denn, dass
t. die Ausfertigung nicht oda feh-

lerhaft erfolgt ist,
2. Die Vorschriften über die Öffernt-

lichkeit der Sitzungen, die Geneh-
mkalmg oder Bekanntmachungder
Satzung verletzt worden sind,

3. der Landrat dem Beschluss nach 5
48 Abs, 2 der SächsLKrO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat, .

4. vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist
a) che Rechtsaufsichtsbehörde den

Beschluss beanstandet hat oder
b] die Verletzung der Verfahrens-

oder Formvorschriften gecerü-
ber dem Landkreis Zwickauer
Land unter Bezeichnung des
Sachwerhaltes, der die Verket-
zungbegründen sol, schriftlich
geltend gemacht wordenist.

Ist eine Verletzung nach Satz2 Nr, 3
ode r4, geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablaufder in Satz1
genannlen Frist jedermann.d ia Var-
ketzung geltend machen.
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